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jedem Kloster vom Obern zu verkünden, und zwar 14. über alleParteigänger; 15. und solche, die ohne Wissen der Obern etwas
besitzen. 16. Selbst der Abt soll nur mit Bcirath dreier Brüder
fremdes Eigenthum im Kloster zur Verwahrung übernehmen.7. Flüchtige Mönche, welche zurückkehren, haben den letzten Platz
nach ihrem Stande einzunehmen und gehen der Stimme imKapitel verlustig; doch kann der Abt, wenn sie sich bessern,
hievon dispensiren. 18. Schließlich werden sämmtlichen Verord¬nungen der Lateran-Synode zur Pflicht gemacht, und es wird
19. den Aebtcn befohlen, gegen Ungehorsame mit den strengstenStrafen vorzugehen.

Um künftigen Störungen vorzubeugen, wurde bereits imKapitel zu Bermondsey bestimmt, daß im Verhinderungsfälle
der Kapitelpräsidenten deren beglaubigte Prioren, und im Falle,als auch diese nicht erscheinen würden, neue Präsidenten sofort

werden sollten, wie dieses bereits im Kapitel zu Nort-
hampton stattfand.

Ueberdieß wurde im Kapitel zu Northampton bestimmt,
daß die Kapitelpräsidenten an die Stelle eines Visitators, der
seine Aufgabe zu vollenden verhindert würde, einen andern setzen
könnten. — In schwierigen Fällen oder bei Zwistigkeiten der

untereinander, sollte die Sache vor den Präsidenten des
nächstletzten Kapitels zum Austrage kommen. Ueber allgemeine
Reichssachen, welche die Klöster betreffen, sollen die Präsidenten
des letzten Kapitels alle oder doch die geeignetsten Aebte in
Anbetracht der Kürze der Zeit zusammenberufen. — Im Falle
einer übergroßen Schwierigkeit in Austragung einer Sache soll

hier nicht von dem einzelnen Obern, sondern von dem mit aposto-lischer Vollmacht ausgerüsteten Kapitel über einzelne Vergehen ausgespro¬chen werde, erweist sich als historisch unrichtig, wie dieses am schlagendstendas 50. Statut der Provinzial-Synode von Rouen 1231 beweist, welcheswörtlich lautet: „Cum contingat interdum quasdam excommunicationesgenerales ab abbatibus in suo monacho (!) promulgari, sicut evenitaliquando, quöd abbas excommunicat omnes illos, qui in claustro aliofuerint allocuti, vel qui sine licentia monasterium exierit, vel Consiliafecerit — in quibus monacbi facile transgressores existunt; propterquod etiam frequenter accidit, quod multi monachi in excom-municationem incidunt, nec non aliquotiens irregulari-tates incurrunt: statuimus, ut nullus abbas de cetero, inconsultodioecesano tales excommunicationes generales promulgare praesuinat.“
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